
Seite 1 von 3  BV/347/2015 

Landkreis Uckermark  Drucksachen-Nr. 

BV/347/2015 
 Datum 

13.11.2015 
 

 

Zuständiges Dezernat/Amt: Landrat / Büro des Kreistages 
 

Beschlussvorlage  öffentliche Sitzung 
 

Beratungsfolge Datum 

Stimmenverhältnis 
Lt. Beschluss- 

vorschlag 

Abweichender 
Beschluss 

(s. beiliegen-
des Formblatt 

Ja Nein 
Stimmen-
enthaltung 

Ein-
stimmig 

Kreisausschuss 01.12.2015       

Kreistag Uckermark 09.12.2015       

 
 
 
Inhalt: 
 

Abberufung des bisherigen ehrenamtlichen Integrationsbeauftragten für den Landkreis 
Uckermark und Benennung eines hauptamtlichen Integrationsbeauftragten für den 
Landkreis Uckermark 
 
Wenn Kosten entstehen: 

Kosten  

      € 

Produktkonto 

      

Haushaltsjahr 

      

 
 
Mittel stehen zur Verfü-
gung 

 Mittel stehen nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag: 

 Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung:  

      € 

      

   
 
Beschlussvorschlag: 
 
 

1. Der Kreistag beruft Herrn Ural Memet von seiner Funktion als ehrenamtlicher Beauf-
tragter zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund (Integrationsbeauftrag-
ter) mit Wirkung zum 09.12.2015 ab.  

 
2. Der Kreistag benennt gemäß § 16 Absatz 1 Hauptsatzung des Landkreises Uckermark 

(Hauptsatzung) Herrn Mazierullah Qaderi als hauptamtlichen Beauftragten zur Integra-
tion von Menschen mit Migrationshintergrund (Integrationsbeauftragter) mit Wirkung 
vom 10.12.2015. 

 
 

 
 
gez. Dietmar Schulze  17.11.2015 

Unterschrift  Datum  
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Begründung:  
 
Um dem ständig wachsenden Aufgaben- und Arbeitsumfang im Zusammenhang mit den wei-
ter steigenden Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen im Landkreis Uckermark gerecht zu 
werden, ist es erforderlich, dass der Kreistag einen hauptamtlichen Beauftragten zur Integra-
tion von Menschen mit Migrationshintergrund (Integrationsbeauftragter) benennt.  
 
Die entsprechende Rechtsgrundlage hierfür wurde durch Beschlussfassung der 4. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Uckermark (4. Änderungssatzung - Haupt-
satzung) im Kreistag am 07.10.2015 bereits geschaffen. Gemäß § 16 Absatz 1 Hauptsatzung 
soll zukünftig ein hauptamtlicher Beauftragter zur Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund (Integrationsbeauftragter) die Aufgaben an Stelle des bisherigen ehrenamtlichen 
Beauftragten zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund (Integrationsbeauftrag-
ter) wahrnehmen. Mit der gewählten Verfahrensweise soll ein nahtloser Übergang der Auf-
gabenwahrnehmung des Integrationsbeauftragten gewährleistet werden.  
 
Das Aufgabenprofil des hauptamtlichen Integrationsbeauftragten umfasst insbesondere: 
 

 die Repräsentation und Kontaktpflege (Teilnahme an regionalen und überregionalen 
Veranstaltungen/Kontaktpflege zu Interessenvertretungen und Bürgern), 

 die Information und Medienarbeit (Erstellen von Informationsmaterialien und Publikatio-
nen medienbezogener Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und 
Ausstellungen), 

 den Service für ausländische Bürger (Beratung und Unterstützung von ausländischen 
Bürgern sowie Sprachvermittlungen), 

 die Unterstützung bei der Erarbeitung und Fortschreibung der Unterbringungsstrategie, 

 die Erhebung und Analyse von Zahlen, Daten, Fakten und entsprechende Vorbereitung 
von Entscheidungen, 

 die Gremienarbeit, 

 die Koordinierung der Ausländer-, Asylbewerber- und Flüchtlingsarbeit im Landkreis 
Uckermark, 

 die Vorbereitung und Durchführung von gesellschaftlichen Veranstaltungen, Durchfüh-
rung von Sprechstunden nach Bedarf. 

 
Neben sozialer Kompetenz, umfassenden Kenntnissen der unterschiedlichen Kulturkreise, 
einer mehrjährige Erfahrung in der Integrationsarbeit sind für die Besetzung der Stelle u. a. 
auch ein hohes Maß an kommunikativen Fähigkeiten sowie eine Sprachkompetenz erforder-
lich, die bei der Kommunikation mit dem zu betreuenden Personenkreis förderlich ist. 
 
Aus dem vorhandenen Bewerberkreis erfüllt Herr Mazierullah Qaderi die in der Stellenaus-
schreibung benannten Anforderungen in vollem Umfang und dementsprechend die Voraus-
setzungen, durch den Kreistag als hauptamtlicher Integrationsbeauftragter des Landkreises 
Uckermark benannt zu werden. 
 
Ich schlage dem Kreistag Uckermark vor, Herrn Mazierullah Qaderi als hauptamtlichen Integ-
rationsbeauftragten zu benennen.  
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